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 Veröffentlicht am 28.11.1995

Norm

StGB §99 Abs2 F

Rechtssatz

Das angstauslösende Alleinlassen in einer Wohnung in gefesseltem und infolge der Verletzungen schmerzvollen

Zustand über einen längeren Zeitraum stellt eine Freiheitsentziehung auf solche Weise dar, die einem

dreizehnjährigen Kind besondere Qualen bereitet.
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